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Anlage 11 

Vereinbarung zur Arbeitsschutzorganisation 

 
 

Bauvorhaben 

  

Auftragnehmer 

Firma  

Telefon  

E-Mail  

Gewerbe 

 

Ein Arbeitsschutzmanagementsystem wird nachgewiesen 
 

☐ AMS BAU  ☐ SCC  ☐ DIN ISO 45001 ☐ ___________ ☐ nein 
 

Bei Nachweis mit Bescheinigung entfällt die nachfolgende individuelle Vereinbarung zur Arbeitsschutzorganisa-

tion. 

 

Aufsichtsführender 

Name  

Telefon  Mobil  

E-Mail  

Fachkraft für Arbeitssicherheit 

Ansprechpartner ☐ Extern 

Ausbildungsnachweis ☐ Kopie liegt bei 

Telefon  Mobil  

E-Mail  

Anzahl der Ersthelfer im Betrieb:  Auf der Baustelle:  

Berufsgenossenschaft 

Name der BG  

Mitgliedsnummer  Mitglied seit:  

Bemerkungen 
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Individuelle Vereinbarung zur Arbeitsschutzorganisation 
 

 Ich versichere, dass die Verantwortlichkeiten in meinem Unternehmen für die sichere Durchführung  

der Arbeiten geregelt sind und entsprechende Pflichten übertragen worden sind. 

 Meine Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter verfügen über die erforderlichen Qualifikationen und Kenntnisse. 

 Die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter werden regelmäßig und nach Bedarf unterwiesen. 

 Die Führungskräfte halten sich an die gesetzlichen, behördlichen und berufsgenossenschaftlichen  Vor-

schriften. 

 Gefährdungsbeurteilungen werden erstellt, regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst. 

 Die Arbeitsmittel entsprechen dem Stand der Technik und werden regelmäßig durch zur Prüfung befä-

higte Personen geprüft. 

 Alle notwendigen Nachweise (z. B. Betriebsanweisungen, Prüfprotokolle, Aufbau- und Verwendungs-

anleitung, Beauftragungen, Erlaubnisscheine, …) werden in einer Handakte mitgeführt. 

 Alle Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter besitzen die bei Bedarf geforderte arbeitsmedizinische Vorsorge. 

 Ersthelferinnen/Ersthelfer sind in ausreichender Anzahl vorhanden. 
 

Zusätzliche Vereinbarungen zur Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit für alle Nach-

unternehmen 
 

 Gemäß Arbeitsschutz-Gesetz (ArbSchG) § 3 bis 6 ist eine Gefährdungs- und Belastungsanalyse vor Auf-

nahme der Arbeiten durchzuführen und spätestens 10 AT nach Auftragserteilung der Bauleitung zu 

übergeben. 

 Jeder Arbeitsunfall wird der Auftraggeberin/dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. 

 

 

 

 

 

_________________      ______________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

  

  

Ersteller Freigeber Datum der Freigabe Verteiler 

Bernhard Plank Claudia Donhauser 13.05.2026 extern 
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